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Vizepräsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu 

nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.  

Die Abstimmungen erfolgen getrennt.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 28. April 

2020 betreffend ein 18. COVID-19-Gesetz, 440/A und 143 der Beilagen sowie 

10298/BR der Beilagen und 10309/BR der Beilagen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates mit der beigegebenen Begründung Ein-

spruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates Einspruch zu erheben, ist somit 

angenommen.  

Damit erübrigt sich eine Abstimmung über den Antrag der Bundesräte Karl Bader, 

Marco Schreuder, Kolleginnen und Kollegen, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates, soweit dieser dem Mitwirkungsrecht des Bundesrates unterliegt, keinen 

Einspruch zu erheben.  

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Mag. Reinhard Pisec, Kolleginnen und Kollegen auf 

Fassung einer Entschließung betreffend „Echte Hilfe für Österreich“ vor. Ich lasse über 

diesen Entschließungsantrag abstimmen.  

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenminderheit. Der Antrag auf Fassung der gegen-

ständlichen Entschließung ist daher abgelehnt.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 28. April 

2020 betreffend ein 11. COVID-19-Gesetz, 441/A und 144 der Beilagen sowie 10310/BR 

der Beilagen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen. 

 


